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Merkblatt: 
Ausstattung von Veranstaltungsbauten und Umgang mit 

feuergefährlichen/pyrotechnischen Handlungen nach der Hessischen 
Versammlungsstättenrichtlinie 

 
 
1. Allgemeines 
 
In diesem Merkblatt werden Inhalte rechtlicher und technischer Grundlagen sowie 
interne Regelungen zusammengefasst. Es ist kein Ersatz für die geltenden 
Bestimmungen. Das Merkblatt kann als Planungsgrundlage verwendet werden.  
 

 
2. Rechtliche und technische Grundlagen 
 

1. Hessische Bauordnung (HBO)   
2. Hessische Versammlungsstättenverordnung (H-VStättR)  
3. VBG-Fachwissen – Sicherheit bei Veranstaltungen und Produktionen 
4. DGUV Information 215-315 – Besondere szenische Darstellungen 
5. DGUV Information 215-312 -  Pyrotechnik, Nebel und andere szenische 

Effekte.  
 

 
3. Anwendungsbereich 
Der Anwendungsbereich betrifft alle Versammlungsstätten die unter die H-VStättR 
fallen.  
Bei folgende Punkte ist das Merkblatt anzuwenden: 
 
- Versammlungsstätten mit einer fest eingebauten Bühne, Veranstaltungsbau, so   
  wie errichtete Bühnenpodeste. 
- wenn feuergefährliche und pyrotechnische Handlungen stattfinden. 
- bei Ausschmückungen (Dekoration) jeglicher Art und Nutzung. 
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Die §§ 35 u. 35.3 MVStättVO  entsprechen  den §§ 35 u. 35.3 H- VStättR ( 6/2018 )  

 

Für die Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung der Vorschriften ist der Betreiber, 

oder der von ihm beauftragte Veranstaltungsleiter verantwortlich.  

 

Das Merkblatt stellt nur eine Planungshilfe dar. Bei Ausnahmen ist entsprechend das 

Bauordnungsamt und das Amt für Brandschutz,  Abteilung vorbeugender Brandschutz 

als Genehmigungsbehörden einzubinden. 

 

 

Für Ihre Fragen stehen Ihnen bei dem Amt für Brandschutz folgende Mitarbeiter 

zu Verfügung: 

 

Herr Ralph Merseburg    06441/99-3706 

Herr Matthias Herzog     06441/99-3705 

 


